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Nr. 13 Mittwoch, 29. 03. 2017Vollzug der Wassergesetze
Anschluss des Ortsteils Pettenhofen an die Abwasser-

anlage der Stadt Ingolstadt; Einleiten von Mischwasser aus 
1 Mischwasserentlastung in den Gemeindemoosgraben

Der Ortsteil Pettenhofen wird überwiegend im Mischsystem entwässert. 
Derzeit erfolgt die Abwasserbehandlung in einer eigenen Kläranlage. Vor 
dem Zulauf zur Kläranlage ist eine Mischwasserbehandlung in Form eines 
Stauraumkanals mit untenliegender Entlastung und anschließendem Auf-
stauvolumen im Absetzteich der Kläranlage angeordnet. 

Nach durchgeführten Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen ist der Anschluss 
des Ortsteils Pettenhofen an das Kanalnetz der Stadt Ingolstadt kosten-
günstiger als die Ertüchtigung und der Ausbau der bestehenden Kläranlage 
Pettenhofen. Daher soll die Kläranlage Pettenhofen umgebaut werden. 
Auf dem Gelände der Kläranlage Pettenhofen werden ein Regenüber-
laufbecken und eine Pumpstation neu errichtet. Die Mischwassermengen 
sollen dann über dieses Rebenüberlaufbecken und die Pumpstation über 
eine anschließende Druckleitung zum Pumpwerk Dünzlau abgeleitet wer-
den. Über das zu erneuernde Pumpwerk Dünzlau und die zu erneuernde 
Druckleitung von Dünzlau nach Friedrichshofen werden die Mischwasser-
mengen aus Pettenhofen anschließend nach Ingolstadt und zur Zentral-
kläranlage weitergeführt.

Der bisherige Nachklärteich der Kläranlage Pettenhofen soll zukünftig als 
Regenrückhaltebecken zur Drosselung der Ablussspitzen genutzt werden. 
Die Entleerung dieser Mischwasserentlastung erfolgt über den bestehen-
den offenen Graben auf dem Grundstück Fl. Nr. 589 der Gemarkung Pet-
tenhofen in den Gemeindemoosgraben (Fl. Nr. 595 der Gemarkung Pet-
tenhofen). Der maximale Wasserabfluss wurde mit 463,3 l/s berechnet.

Die Bemessung der neuen Regenentlastungsanlage erfolgte nach dem 
ATV Arbeitsblatt A 128 bzw. mit dem Programm A 117 des Bayerischen Lan-
desamtes für Umwelt.

Die Ingolstädter Kommunalbetriebe haben für diese Einleitung von Misch-
wasser aus 1 Mischwasserentlastung in den Gemeindemoosgraben einen 
Antrag auf Erteilung einer gehobenen Erlaubnis nach § 15 WHG gestellt. 

Die Planunterlagen liegen in der Zeit vom 10.04.2017 bis einschließlich 
10.05.2017 bei der Stadt Ingolstadt, Umweltamt, Rathausplatz 9, Zimmer 
108 während der Dienststunden

vormittags Montag bis Freitag 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr
nachmittags  Montag bis Dienstag 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr und Don-

nerstag 13.30 Uhr bis 17.30 Uhr

zur allgemeinen Einsichtnahme aus.

Im Weiteren sind die Planunterlagen auch im Internet unter  
www.ingolstadt.de/Leben_in_Ingolstadt/Umwelt_Natur_Energie/Wasser 
einzusehen.

Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, kann bis spä-
testens 2 Wochen nach der Beendigung der Auslegung, spätestens bis zum 
24.05.2017, bei der Stadt Ingolstadt, Umweltamt, Rathausplatz 9, 85049 In-
golstadt, Einwendungen schriftlich oder zur Niederschrift erheben.

Werden gegen den Plan Einwendungen erhoben, so werden diese in ei-
nem Termin erörtert, der noch ortsüblich bekannt gemacht wird. Dieje-
nigen, die Einwendungen erhoben haben, werden von dem Termin ge-
sondert benachrichtigt. Sind mehr als 50 solche Benachrichtigungen 
vorzunehmen, so können sie durch öffentliche Bekanntmachungen ersetzt 
werden. Nimmt ein Beteiligter am Erörterungstermin nicht teil, kann auch 
ohne ihn verhandelt werden.

Durch Einsichtnahme in die Planunterlagen entstehende Kosten, auch sol-
che für einen Bevollmächtigten, können nicht erstattet werden.

Die Zustellung des Erlaubnisbescheides kann durch öffentliche Bekannt-
machung ersetzt werden, wenn mehr als 50 Zustellungen vorzunehmen 
sind.

Der Erörterungstermin wird gesondert festgesetzt.

Öffentliche Ausschreibungen
Die Ingolstädter Kommunalbetriebe AöR,Hindemithstraße 30, 85057 
Ingolstadt,Tel. (0841) 305-35 01, vergabe@in-kb.de, schreiben folgende 
Leistung nach VOB/A aus:

KHE Steuartstraße, Kanalbau, Nr. WPB-507030-V01-2017
Einreichungstermin: 11. 04. 2017 um 10:00 Uhr, Ausführungsort: Ingolstadt
Auskünfte zur Ausschreibung über die Vergabeplattform www.vergabe.
bayern.de

Kanalbau Eckstallerstraße und Ringlerstraße, Nr. WPB-506314-V01-2017
Einreichungstermin: 12.04.2017 um 11:00 Uhr, Ausführungsort: Ingolstadt
Auskünfte zur Ausschreibung über die Vergabeplattform www.vergabe.
bayern.de

Entleerungstermine der Abfallbehältnisse in den 
Stadtbereichen, in denen die Bürger ihre Tonnen 

selbst zur Entleerung bereitstellen müssen
In bestimmten Stadtbereichen müssen die Bürger ihre Abfallbehältnisse 
selbst zur Entleerung bereitstellen. Für diese Bereiche werden daher die 
Entleerungstermine der Abfallbehältnisse bekanntgegeben. Verschiebun-
gen aufgrund eines Feiertages sind in der unten stehenden Tabelle durch 
Fettdruck gekennzeichnet.

Die Biotonne wird im wöchentlichen Wechsel mit der Restmülltonne ge-
leert, die Papiertonne wird alle 4 Wochen abgefahren.

Die Termine im einzelnen:

Stadtteile ohne 
 Service

Entlee-
rungstag

Rest-
müll Biomüll Papier

Zuchering Montag 03.04. 
18.04.

08.04. 
24.04.

24.04. 
22.05.

Mailing, Feldkirchen Montag 08.04. 
24.04.

03.04. 
18.04.

08.04. 
08.05.

Winden, Oberbrunnen-
reuth, Unterbrunnen-
reuth, Spitalhof

Dienstag 04.04. 
19.04.

10.04. 
25.04.

25.04. 
23.05.

Irgertsheim,  
Pettenhofen Dienstag 10.04. 

25.04.
04.04. 
19.04.

19.04. 
16.05.

Mühlhausen, Dünzlau Dienstag 10.04. 
25.04.

04.04. 
19.04.

19.04. 
16.05.

Gerolfing  
(nördl Wilhelm-Busch-Str.)

Dienstag 10.04. 
25.04.

04.04. 
19.04.

19.04. 
16.05.

Gerolfing  
(restliches Gebiet) Mittwoch 11.04. 

26.04.
05.04.
20.04.

20.04. 
17.05.

Etting Mittwoch 05.04.
20.04.

11.04. 
26.04.

05.04.
04.05.

Hagau Donnerstag 06.04.
21.04.

30.03.
12.04.

30.03.
27.04.

Oberhaunstadt,  
Müllerbad Donnerstag 06.04.

21.04.
30.03.
12.04.

06.04.
05.05.

Unterhaunstadt Freitag 07.04.
22.04.

31.03.
13.04.

07.04.
06.05.

Seehof Freitag 31.03.
13.04.

07.04.
22.04.

07.04.
06.05.

Ausschreibungen im Offenen Verfahren (EU)
Die Stadt Ingolstadt, Hoch- und Tiefbaureferat, Spitalstr. 3, 85049 Ingol-
stadt, Tel. (0841) 305-2446, Fax (0841) 305-2447, E-Mail: vergabe@ingol-
stadt.de beabsichtigt folgende Leistung nach VOB/A zu vergeben:
Emmi-Böck-Schule Ingolstadt, Elektroinstallation Nr. 65-023-2017
Einreichungstermin: 11.04.2017 um 24:00 Uhr, Ausführungsort: Ingolstadt
Auskünfte zur Ausschreibung über die Vergabeplattform www.vergabe.
bayern.de
Emmi-Böck-Schule Ingolstadt, Fassadenarbeiten Nr. 65-015-2017
Einreichungstermin: 11.04.2017 um 24:00 Uhr, Ausführungsort: Ingolstadt
Auskünfte zur Ausschreibung über die Vergabeplattform www.vergabe.
bayern.de
Emmi-Böck-Schule Ingolstadt, Fensterarbeiten Nr. 65-016-2017
Einreichungstermin: 18.04.2017 um 24:00 Uhr, Ausführungsort: Ingolstadt
Auskünfte zur Ausschreibung über die Vergabeplattform www.vergabe.
bayern.de
Emmi-Böck-Schule Ingolstadt, Estrich Nr. 65-017-2017
Einreichungstermin: 18.04.2017 um 24:00 Uhr, Ausführungsort: Ingolstadt
Auskünfte zur Ausschreibung über die Vergabeplattform www.vergabe.
bayern.de
Emmi-Böck-Schule Ingolstadt, Dacharbeiten Nr. 65-018-2017
Einreichungstermin: 18.04.2017 um 24:00 Uhr, Ausführungsort: Ingolstadt
Auskünfte zur Ausschreibung über die Vergabeplattform www.vergabe.
bayern.de
Emmi-Böck-Schule Ingolstadt, Aufzugsarbeiten Nr. 65-027-2017
Einreichungstermin: 11.04.2017 um 24:00 Uhr, Ausführungsort: Ingolstadt
Auskünfte zur Ausschreibung über die Vergabeplattform www.vergabe.
bayern.de
Emmi-Böck-Schule Ingolstadt, Lüftungsarbeiten Nr. 65-021-2017
Einreichungstermin: 18.04.2017 um 24:00 Uhr, Ausführungsort: Ingolstadt
Auskünfte zur Ausschreibung über die Vergabeplattform www.vergabe.
bayern.de
Emmi-Böck-Schule Ingolstadt, Heizungsanlagen Nr. 65-020-2017
Einreichungstermin: 11.04.2017 um 24:00 Uhr, Ausführungsort: Ingolstadt
Auskünfte zur Ausschreibung über die Vergabeplattform www.vergabe.
bayern.de
Emmi-Böck-Schule Ingolstadt, Sanitärinstallationen Nr. 65-019-2017
Einreichungstermin: 11.04.2017 um 24:00 Uhr, Ausführungsort: Ingolstadt
Auskünfte zur Ausschreibung über die Vergabeplattform www.vergabe.
bayern.de
Generalsanierung Reuchlin-Gymnasium: Steuerung Sonnenschutz  
Nr. 65-009-2017
Einreichungstermin: 12.04.2017 um 11:15 Uhr, Ausführungsort: Ingolstadt
Auskünfte zur Ausschreibung über die Vergabeplattform www.vergabe.
bayern.de
Generalsanierung Reuchlin-Gymnasium: Außenputz vorgezogen
Nr. 65-010-2017
Einreichungstermin: 12.04.2017 um 11:45 Uhr, Ausführungsort: Ingolstadt
Auskünfte zur Ausschreibung über die Vergabeplattform www.vergabe.
bayern.de

Einziehung eines Teilstückes des 
Feldweges „Niederfeld Weg Nr. 6“

Die Stadt Ingolstadt zieht das Teilstück des Feldweges laut Lageplan ein, 
da es jegliche Verkehrsbedeutung verloren hat.
Der Vorgang kann im Tiefbauamt der Stadt Ingolstadt, Technisches Rat-
haus, Spitalstraße 3, im 4. Stock, Zimmer 402, eingesehen werden.   

Kraftloserklärung von Sparkassenbüchern  
und sonstigen Sparurkunden

Gemäß Art. 39 AGBGB wurden nachstehend aufgeführte Sparkassenbü-
cher/Sparurkunden

3165051909
durch Beschluss der Sparkasse Ingolstadt Eichstätt für kraftlos erklärt.

Zahlungstermin Hundesteuer 2017
1.  Die Steuerschuld wird am 1. April 2017 zur Zahlung fällig.
2.  Die Hundesteuerbescheide bis einschließlich 2016 gelten auch für das 

Kalenderjahr 2017, sofern die gleichen rechtlichen Voraussetzungen 
vorliegen.

3.  Hinweis: Hunde, die über vier Monate alt und noch nicht gemeldet 
sind, müssen unverzüglich bei der Stadt Ingolstadt, Rathausplatz 7, III. 
Stock angemeldet werden (§ 12 Hundesteuersatzung).

 Die Formblätter „Hundesteuer-Anmeldung/-Abmeldung“ und „SEPA-
Lastschriftmandat Grund, Gewerbe- und Hundesteuer“ können auf der 
Internetseite www.ingolstadt.de/Formulare abgerufen werden, sind 
jedoch auch im Bürgeramt (Neues Rathaus, Erdgeschoss) vorrätig.

 Steuerschuldner ist der Halter bzw. Eigentümer des Hundes (vgl. § 3 
der Satzung).

 Die Hundesteuersatzung der Stadt Ingolstadt finden Sie auf der Inter-
netseite www.ingolstadt.de/Hundesteuer

4.  Bei Nichterfüllung der Meldepflicht können Bußgelder festgesetzt 
werden.

Für Rückfragen stehen die Sachbearbeiter/-innen der Stadt Ingolstadt, 
Kämmerei, Abteilung Steuern selbstverständlich auch gerne telefonisch 
zur Verfügung .

 


